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Sportplatz des SC Meschenich e.V. 
 
 
 
Mit o. g. Antrag wird die Verwaltung gebeten, auf dem städtischen Sportplatz des SC Meschenich 
1923 e.V. die nach genannten Instandsetzungsarbeiten dringend auszuführen:  
 

1. Ein Ballfangnetz and er Nordseite des  Fußballplatzes aufzustellen, 
2. die restlos versandete und verstopfte Drainage des Tennenplatzes wieder funktionsfähig zu 

machen. 
3. die Platz-Beregnungsanlage zur Abbindung der Staubentwicklung auf dem Platz zu erneu-

ern. 
 
Aus Sicht der Sportverwaltung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Zu 1. Bei der Nordseite des Fußballplatzes handelt es sich um eine Längsseite, an der üblicher-

weise ein Ballfangnetz nicht aufgestellt wird. Vorhanden ist lediglich ein zwei Meter hoher 
Zaun. Die Ballfangnetze befinden sich an den Stirnseiten des Platzes. Eine derartige, 
grundsätzlich unübliche Maßnahme wäre mit hohen Kosten verbunden, deren Finanzierung 
bisher nicht gesichert ist.  

 
Zu 2. Die Drainage des Tennenplatzes ist in alter Technik mit Punkteinläufen aufgebaut und 

müsste komplett instand gesetzt bzw. erneuert werden. Dies geschieht üblicherweise im 
Rahmen einer Generalinstandsetzung.  

 
Am 07.08.2007 hatte der Sportausschuss eine Prioritätenliste für Generalinstandsetzungen 
an Sportstätten beschlossen, welche auch in den Bezirksvertretungen vorgestellt wurde. In 
dieser Liste ist die Sportanlage Zaunhofstraße nicht enthalten. Dies bedeutet, dass die Fi-
nanzierung für eine derartige Maßnahme bis auf weiteres nicht gesichert ist.  

 
Zu 3:  Eine Beregnungsanlage ist auf der Sportanlage bisher nicht vorhanden. Diese wird übli-

cherweise jedoch bei einer Generalinstandsetzung mit eingebaut. Die Finanzierung ist je-
doch, wie bereits unter Ziffer 2 dargestellt, nicht gesichert.  


